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Das sehe ich auch so. Insofern weist man einfach ohne weitere Erläuterungen darauf hin, dass
man für die fraglichen 2 Tage leider keine entsprechende Bescheinigung mehr auffinden kann
und wartet ab. Für das erste Mal wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wegen einer solchen
Kleinigkeit noch kein Disziplinarverfahren eröffnet.
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